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  Drucksache Nr.  

 

0532/2021 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

20/ 25.03.2021  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 13.04.2021 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Kenntnisnahme 20.04.2021 Ö 

Stadtrat Kenntnisnahme 28.04.2021 Ö 

 
Betreff: 
Wirtschaftliche Beteiligungen; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH, 
hier: Bericht über die die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Zentrale 
Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, den     April 2021 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
 
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
 
Mainz, den     April 2021 
Stadtverwaltung 
 
 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und der Stadtrat nehmen den Bericht des Rech-
nungshofs Rheinland-Pfalz über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Zentrale 
Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH mit Ausnahme des Abschnitts 8 zur Kenntnis.       
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1. Sachverhalt 
 
Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat auf der Grundlage der §§ 87 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe c, 110 
Abs. 5 GemO Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 111 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH 
(nachfolgend: ZBM) geprüft. Die Prüfung des Landesrechungshofes Rheinland-Pfalz fand von Ap-
ril bis August 2019 statt und ersteckte sich auf die Jahre ab 2014.  
 
Der Bericht des Landesrechnungshofes enthält im Abschnitt 8 personenbezogene Daten. Aus 
diesem Grund wird dieser Abschnitt im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen und Beteiligungen sowie der Sitzung des Stadtrates behandelt.   
 
 
2. Lösung 
 
Der beigefügte Bericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz wird mit Ausnahme des Abschnitts 8 
zur Kenntnis genommen.   
 
 
3. Alternativen  
 
 Keine 
 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
nicht einschlägig 
 
 
 
Anlage 
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